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Bekanntmachung der Gemeinde Gültz

Bekanntmachung der Genehmigung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Nr. 2 „Photovoltaikan-
lage ehemalige Deponie Gültz“ der Gemeinde Gültz

Die von der Gemeindevertretung der Gemeinde Gültz in der 
Sitzung am 04.04.2018 beschlossene Satzung über den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 2 „Photovoltaikanlage ehe-
malige Deponie Gültz“ wurde gemäß § 10 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBL. 1 5.3634) am 14. Juni 2018 durch den 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (AZ: 1428/2018-502) 
unter einer Auflagen genehmigt. Die Auflage wurde erfüllt.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht.
Gemäß § 10 Abs.3 Satz 4 BauGB tritt die Satzung mit der Be-
kanntmachung in Kraft.
Der Bebauungsplan umfasst das Flurstück 22 und eine Teil-
fläche des Flurstücks 21 in der Flur 10/ Gemarkung Gültz, der 
Planbereich ist in beiliegender Karte (siehe Anlage) dargestellt.

Jedermann kann die Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 2 „Photovoltaikanlage ehemalige Deponie 
Gültz“ mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklä-
rung über die Art und
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffent-
lichkelts- und Behördenbeteiligung in den Bebauungsplan be-
rücksichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan 
nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, im Bauamt des Amtes 
Treptower Tollensewinkel, Raum 01, Waldstraße 11, 17091 Tütz-
patz während der Dienststunden

Montag von 9:00 - 16:00 Uhr
Dienstag von 9:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch von 9:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag von 9:00 - 16:00 Uhr
Freitag von 9:00 - 12:00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB
1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung
durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen wird hingewiesen.
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